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A .  November 2021 

Widerspruch des Oberbürgermeisters gegen den Beschluss des Stadtrates vom 
27. Oktober 2021 zur Abgabe von Menstruationsprodukten an Kinder und Jugendli 
che 
Vorlagen-Nr.: Vll/2021/02479 

Sehr geehrte Frau Stadtratsvorsitzende, 

hiermit widerspreche ich erneut gemäß § 65 Abs. 3 S. 5 des Kommunalverfassungsgeset 
zes des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA) dem Beschluss des Stadtrates vom 27. Okto 
ber 2021 zur Abgabe von Menstruationsprodukten an Kinder und Jugendliche, Vorlagen 
Nr.: Vll/2021/02479, weil dieser Beschluss rechtswidrig ist. 

Der Stadtrat hat sich am 27. Oktober 2021 nochmals mit der Angelegenheit befasst und ist 
bei seinem Beschluss aus der Sitzung vom 30. Juni 2021 geblieben. 

Bezüglich der Begründung wird vollumfänglich auf den Widerspruch vom 13. Juli 2021 ver 
wiesen. 

Nach § 65 Abs. 3 S. 5 KVG LSA werde ich unverzüglich die Entscheidung der Kommu 
nalaufsichtsbehörde einholen. 

n Grüßen 

i V. 
Dr. Bern 
Oberbür 

Anlage: 
Anschreiben an die Kommunalaufsichtsbehörde 
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